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Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Informatik der Fakultät 

für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik  an der Universität Paderborn 

 

vom 12. Oktober 2018 

 

 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW. S. 547), zuletzt geändert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806), hat die Universität Paderborn die folgende 

Satzung erlassen: 

 

 

 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Informatik an der Universität Paderborn vom 16. Juni 

2017 (AM.Uni.Pb. 43.17) wird wie folgt geändert:  

1. In Anhang 1 werden in der Zeile zum Modul Softwaretechnikpraktikum in der Spalte Bemerkung 

hinter dem Wort „Softwaretechnik“ folgende Wörter angefügt „Voraussetzung zur Teilnahme: 

Abschluss der Module Programmierung und Software Engineering“. 

2. Anhang 2 Punkt 7 wird wie folgt neu gefasst: 

7. Wirtschaftswissenschaften 

3. oder 5. Semester Wirtschaftsprivatrecht 

Management 

MP 

MP 

5 

5 

4. oder 6. Semester Taxation, Accounting & Finance MP 10 
  

SUMME 20 

Bei Wahl dieses Nebenfachs müssen im Studium Generale 5 LP absolviert werden. 

 

3. In Anhang 4 wird in Kapitel 3 Module bei Modul 3.33 Pflichtmodul Softwaretechnikpraktikum die 

Angabe „Teilnahmevoraussetzung“ wie folgt neu gefasst „Die Module Programmierung und Software 

Engineering müssen abgeschlossen sein“. 
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Artikel II 

(1) Die Teilnahmevoraussetzung für das Modul Softwaretechnikpraktikum (Artikel I Nr. 1 und 3) gilt erstmals 

ab dem Wintersemester 2019/2020.  

(2) Artikel I Nr. 2 gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2018/2019 das Nebenfach 

Wirtschaftswissenschaften festlegen. Studierende, die bereits vor dem Wintersemester 2018/2019 das 

Nebenfach Wirtschaftswissenschaften festgelegt haben, können ihr Nebenfach einschließlich 

Wiederholungsprüfungen letztmalig im Wintersemester 2022/2023 nach der im Prüfungsordnung in der 

Fassung vom 16. Juni 2017 (AM.Uni.Pb. 43.17) ablegen. Ab dem Sommersemester 2023 findet diese 

Änderungssatzung Anwendung. Studierende, die bereits vor dem Wintersemester 2018/2019 das 

Nebenfach Wirtschaftswissenschaften festgelegt haben, können auf Antrag wechseln und ihr 

Nebenfach nach den Regelungen dieser Änderungssatzung ablegen. Der Wechsel ist unwiderruflich. 

(3) Diese Änderungssatzung tritt am 01.10.2018 in Kraft. 

(4) Diese Änderungssatzung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn (AM.Uni.Pb.) 

veröffentlicht. 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät Elektrotechnik, Informatik und 

Mathematik vom 11. Juni 2018 und der Rechtmäßigkeitsprüfung durch das Präsidium vom 26. September 

2018. 

 

 

Paderborn, den 12. Oktober 2018    Die Präsidentin 

        der Universität Paderborn 

 

 

        Professorin Dr. Birgitt Riegraf 
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